
 

 

 

 

Corporate Governance Bericht 2021  

des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) gGmbH 

entsprechend dem Public Corporate Governance Kodex des Bundes 

 

 

Einleitung 

Die Bundesregierung hat am 1. Juli 2009 den Public Corporate Governance Kodex des Bundes (PCGK) 

beschlossen. Am 16. September 2020 wurde eine umfangreiche Neufassung der Grundsätze für gute 

Unternehmens- und aktive Beteiligungsführung im Bereich des Bundes beschlossen, der auch eine 

Überarbeitung des PCGK beinhaltet. Der vorliegende Bericht beruht auf der im Gesellschaftsvertrag 

des WZB verankerten Verpflichtung, jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen des Public Corporate 

Governance Kodex des Bundes in der jeweils geltenden Fassung entsprochen wurde und wird oder 

welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht und als Teil des Corpo-

rate Governance Berichts zu veröffentlichen. 

 

 

I. Transparenz 

 

Kuratorium und Geschäftsführung erklären, dass den Regelungen und Empfehlungen des Public 

Corporate Governance Kodex des Bundes mit Ausnahme der unter Ziff. II dargestellten Abweichungen 

am WZB entsprochen wurde und entsprochen wird. 

 

II. Abweichungen 

 

Geschäftsführung 

Ziffer 5.2.4 des PCGK empfiehlt im Hinblick auf die Bestellung der Mitglieder der Geschäftsführung 

die Bestelldauer auf einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren zu begrenzen und bei Erstbestellungen 

auf drei Jahre zu beschränken.  

 

Die Bestellung der Geschäftsführung erfolgt am WZB gemäß Gesellschaftsvertrag auf höchstens sechs 

Jahre; die Wiederbestellung ist zulässig. Die vom WZB zu erbringende Grundlagenforschung erfordert 

lange Bearbeitungszyklen in der Forschung und eine entsprechend langfristige strategische Ausrichtung 

der Gesellschaft. Aus diesem Grund wird die Bestelldauer von sechs Jahren für notwendig und 

angemessen gehalten.  

 

Angesichts der Komplexität und der Dauer des Auswahl- und Berufungsprozesses, insbesondere der 

wissenschaftlichen Geschäftsführung, aber auch aus Gründen der Gleichbehandlung der in der Regel 

nicht verbeamteten administrativen Geschäftsführung, wird eine Begrenzung der Erstbestellung auf drei 

Jahre als nicht angemessen betrachtet. Die satzungsgemäße Regelung soll insoweit beibehalten werden.  

 

Ziffer 5.2.5 empfiehlt, eine Altersgrenze für Mitglieder der Geschäftsführung in der Geschäftsordnung 

festzulegen. 

 

Für die Mitglieder der Geschäftsführung werden die Regelungen des jeweils geltenden Beamtenrechts 

zu Grunde gelegt. Dieses sieht für Beamte des Landes Berlin eine Altersgrenze von 65 Jahren sowie die 












